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Ermittlung der Bodenkompensation zum Bebauungsplan K 211 

Die Stadt Troisdorf führt das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans K211 durch, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung und Wohnbebauung der Fläche zu 
schaffen.  Das Gebiet wird zukünftig in einer festgesetzten Fläche in Wohnbaugebiet umgesetzt. In 
diesem Rahmen wird der Eingriff in die Bodenfunktionen und der erforderliche Ausgleich ermittelt. 
Dabei wird das quantitative Bilanzierungsmodell „QUANTIFIZIERENDE BEWERTUNG VON EIN-
GRIFFEN IN BÖDEN IM RAHMEN DER BAULEITPLANUNG“ Herausgegeben vom Rhein-Sieg- 
Kreis, mit Stand vom November 2018, verwendet (Download unter https://www.rhein-sieg-
kreis.de/vv/produkte/Amt_66/Abteilung_66.2/195010100000012527.php ). Das Verfahren hat ge-
genüber dem bis dahin empfohlenen Verfahren den Vorteil, dass der Bodenausgleich in Biotopwert-
punkte nach Sporbeck / Ludwig (1991) umgerechnet werden kann. 

Das Plangebiet hat eine Größe von 0,436 ha. Die detaillierte Flächenbilanz des Plangebietes ist 
auch der Begründung zum Bebauungsplan sowie dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Der Bodentyp des Plangebietes ist eine Parabraunerde, im weiteren auch Boden (1) (Bodeneinheit 
L5108_L441) genannt, aus sandigem Lehm.  

Abb. 1: Lageplan auf Basis des Geoportals Troisdorf 

Es ist davon auszugehen, dass die natürlichen Bodenfunktionen wie Filter- und Pufferfunktionen 
gegenüber Wasser und Schadstoffen durch die Nutzung als Grünland bzw. Weide nur wenig verän-
dert sind. Der Boden hat davon unabhängig eine Bedeutung als Pflanzenstandort und Lebensraum 
an sich. In der Karte der schutzwürdigen Böden wird der Bereich nicht bewertet. (Bodeninformati-
onssystem BK 50 des Landes Nordrhein-Westfalen- © Geologischer Dienst NRW, verschiedene 
Abfragen, zuletzt am 26.01.2026 im Geoportal NRW unter https://www.wms.nrw.de/gd/bk050? ).  
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Boden (1): 
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Die Wertzahlen der Bodenschätzung aus der BK 50 liegen für den Boden (1) bei 60 bis 70 Einheiten. 
Als Bodenart wird dort sandiger Lehm angegeben. Das Filtervermögen wird auf dieser Basis in der 
o. angefügten Tabelle als „mittel“ eingestuft.

Die Fläche für Wohnbebauung umfasst insgesamt 4362 m². Betroffen sind davon 3490 m² des Bo-
dens (1) mit der Bodeneinheit L5108-L441, Bodentyp Parabraunerde.  

Im Fall der Durchführung des Bebauungsplanes wird voraussichtlich von einer 48%igen dauerhaften 
Inanspruchnahme der Flächen ausgegangen. Die gärtnerische Gestaltung der nichtüberbaubaren 
Flächen wird als temporärer Eingriff in die Bodenfunktionen bewertet. In den betroffenen Flächen ist 
das ein erheblicher Eingriff in die natürlichen Bodenfunktionen. Die Arbeitsschritte zur Ermittlung des 
Eingriffs in die Bodenfunktion und der ermittelte Ausgleich werden in den nachfolgenden Tabellen 
dargelegt. 
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Bei der Ermittlung der Eingriffsempfindlichkeit werden die Nutzungseignung und die Land-
schaftsökologie mit detaillierten Wertkriterien belegt, wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist. 
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Schließlich wird die Ermittlung der Eingriffserheblichkeit an der Intensität des Eingriffs mit der Emp-
findlichkeit des Bodens verschnitten:  

Im letzten Schritt wird die betroffene Fläche mit den ermittelten Eingriffsintensitäten multipliziert und 
der Eingriffswert mit dem jeweiligen Faktor, hier 7 und 4, verrechnet. Der daraus resultierende Wert 
ergibt den Bodenkompensationswert (BoWP), welcher additiv zu den Biotopwerten nach Sporbeck/ 
Ludwig (1991) gezählt wird und schließlich als Grundlage zur Ermittlung einer geeigneten Aus-
gleichsmaßname, hier Ankauf von Biotopwertpunkten (Sporbeck/Ludwig) dient: 
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Der Eingriff in den Boden ist durch den Ankauf von zusätzlich 6786 ökologischen Werteinheiten nach 
Sporbeck / Ludwig zu kompensieren. Diese Maßnahme wird im Bebauungsplan als Zuordnungs-
festsetzung aufgenommen. Die Werteinheiten sind aus dem interkommunalen Ökokonto Sülz-Ag-
ger-Aue oder aus einem vergleichbaren anerkannten Ökokonto zu erwerben. Mit dem Erwerb der 
Werteinheiten gilt der Eingriff in den Boden aus ausgeglichen. 
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Troisdorf, 13.03.2026 
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